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Caroline Senn

«... und befahl 2. der Schlimmsten sogleich zu Schlachten...»
Der Kampf der Sanitiatskommission gegen die Lungensucht 1798-1799

Einleitung

Am Samstag, den 15. September 1798 verfasste der
Distriktsstatthalter von Gottlieben, Johann Melchior
Aepli', ein Schreiben, in dem er dem Prdsidenten der
thurgauischen Sanitatskommission anzeigte, dass in
der Gemeinde Ermatingen unter den Khen die Lun-
gensucht ausgebrochen sei.? Diese alarmierende Mel-
dung weckte Erinnerungen an Viehseuchen fritherer
Jahre; schon 1780 war vom eidgendssichen Staaten-
bund in diesem Zusammenhang eine erste Sanitats-
verordnung erlassen worden. Diese wurde im Zuge
der helvetischen Neuorganisation aufgehoben; zur
Ausarbeitung neuer gesetzlicher Grundlagen im
Bereich des Medizinalwesens kam es jedoch bis ans
Ende der Helvetik nicht.

Die vorliegende Arbeit beschaftigt sich insbeson-
dere mit folgenden Fragen: War das Fehlen von Sa-
nitatsgesetzen auf nationaler Ebene ein ernsthaftes
Problem fiir die Bekampfung der Lungensucht im
Kanton Thurgau? Auf welche Errungenschaften der
Alten Eidgenossenschaft im Kampf gegen Viehseu-
chen konnte 1798 zurlickgegriffen werden? Welche
Institutionen standen zur Verfigung? Zudem um-
reisst sie die Kompetenzbereiche der mit Viehseu-
chen befassten behordlichen Organe auf Kantons-,
Distrikts- und Gemeindeebene: Wer machte was;
wurden Anweisungen in die Praxis umgesetzt? Die
Arbeit gibt aber auch Einblick in die Zusammenarbeit
der thurgauischen Sanitdtskommission mit denjeni-
gen benachbarter Kantone: Wie reagierten diese auf
den Ausbruch der Lungensucht im Kanton Thurgau?
Funktionierte der Informationsaustausch? Weiter
kommt die Lungensucht als Seuche zur Sprache. Ich
zeige auf, dass es Stimmen gab, die die Lungensucht
als nicht ansteckend bezeichneten. Wer glaubte an
die Unheilbarkeit, wer an die Heilbarkeit der Lungen-
sucht — und aus welchen Griinden?

Ich gehe diesen Fragen anhand von Quellenma-
terial aus den thurgauischen Distrikten Frauenfeld

und Gottlieben nach und beschéaftige mich vorwie-
gend mit Schreiben an die thurgauische Sanitatskom-
mission, die ich sowohl quantitativ als auch qualitativ
auswertete. Den zeitlichen Ablauf der Ereignisse zwi-
schen dem 15. September 1798 und dem 20. April
1799 habe ich dabei méglichst genau rekonstruiert,
ebenso das Datenmaterial.

Das Dossier «Viehseuchen 1798-1802»° mein
Kernbestand, umfasst 52 Briefe, die die Sanitats-
kommission zwischen dem 15. September 1798 und
dem 24. August 1802 zugesandt erhielt. Weiter be-
rtcksichtigte ich zwei gedruckte Rundschreiben* und
einige Zuschriften kantonaler Behorden®. Auf umfang-
reiches Material zum Thema Viehseuchen stiess ich
zudem in der amtlichen Sammlung der élteren Eid-
genossischen Abschiede®, wahrenddem in helvetischer
Zeit die Thematik an Brisanz zu verlieren scheint’.

Das Viehpolizeiwesen ist im Thurgau nicht um-
fassend untersucht. Einiges zu diesem Thema findet
sich aber in der Dissertation von Markus Oettli® Gber
das um 1801 eingeflihrte Amt des Bezirkarztes, in
dessen Aufgabenbereich die Bekampfung von Vieh-
seuchen fiel.

Die helvetischen Sanitdtsbehorden®

Auf nationaler Ebene war der Minister des Innern die
oberste zustandige Instanz fur Sanitatsfragen; ihm

1 Vgl. zu Aepli auch die Aufsatze von Maya Cathomas bzw.
von Christian von Burg und Simone Desiderato in diesem
Band.

2 StATG 1'53'0, Distriktsstatthalter Aepli an die Sanitatskom-

mission, 15. Sept. 1798.
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Zu den helvetischen Behorden im Allgemeinen vgl. den Auf-
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wurden die Medizinalpolizei und damit Sanitatskom-
missionen unterstellt, wobei die Viehseuchenpolizei
ein Teilbereich der Medizinalpolizei war.™

Die Sanitatskommission nahm die Pflichten der
Medizinalpolizei auf Kantonsebene wahr. Zu diesem
Zweck stand sie mit dem Minister des Innern, dem
Regierungsstatthalter, den Distriktsstatthaltern und
den Sanitatskommissionen benachbarter Kantone in
Kontakt. Sie wurde der Verwaltungskammer unter-
stellt, und alle von der Verwaltungskammer und der
Sanitatskommission gefassten Beschllsse mussten
dem Regierungsstatthalter unterbreitet werden,
bevor sie publiziert werden konnten."

Der Distriktsstatthalter amtete als oberste Sa-
nitdtsbehorde in seinem Distrikt und konnte Uber
Stalle oder Gebiete, in denen eine Viehseuche aus-
gebrochen war, den Bann verhdngen, Vieharzte
beiziehen und an Sektionen teilnehmen. Auf
Gemeindeebene lag die Kompetenz, Massnahmen
gegen «ansteckende Krankheiten (Epidemien) und
Viehkrankheiten» zu treffen, bei der Munizipalitat
und beim Agenten."

Die Sanitdtsverordnung von 1780

Um das Einschleppen von Viehseuchen durch Vieh-
handel bzw. Viehtransit zu verhindern, verabschiede-
te die eidgendssische Tagsatzung 1780 erstmals eine
Sanitatsverordnung. Ein wichtiges Element der neuen
Verordnung war die Einfihrung eines sogenannten
Sanitatsscheins®, einer Art Passierschein, der einer-
seits Name und Herkunft des Besitzers sowie Anga-
ben Uber das zu verkaufende Vieh enthielt. Auf dem
Schein musste ausdrlcklich bestatigt werden, dass
das Vieh aus einem seuchenfreien Ort stammte.
Zudem musste das Papier von der Wohnortsbehorde
unterzeichnet und gestempelt sein. Nur wer ein
solches Papier vorweisen konnte, durfte Vieh durchs
Land fuhren oder verkaufen.
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Die Verordnung von 1780 wurde der Tagsatzung
vom thurgauischen Landvogt unterbreitet, von der
zustandigen Konferenz und einer Kommission ge-
pruft und schliesslich angenommen. Sie galt fur alle
vier deutschen gemeinen Vogteien und wurde den
Vagten «zur Publikation, nicht minder aber zu krafti-
ger Handhabung empfohlen»®. Die Aufsicht Uber
den Vollzug lag beim jeweiligen Landvogt.

Um 1781 wurden Beschwerden gedussert, dass
Osterreicher sowie Angehorige des Standes Appen-
zell und der Abtei St. Gallen der Sanitdtsverordnung
zuwiderhandelten, indem sie ihr Vieh ohne die er-
forderlichen Gesundheitsscheine auf die Markte des
Rheintals trieben und erst auf dem Marktplatz Schei-
ne anfertigen liessen; so waren Herkunft und Seu-
chenfreiheit des Viehs nicht mehr feststellbar. Darauf
wurden die beiden Orte schriftlich ersucht, die
Verordnung durchzusetzen; bei wiederholtem Auf-
treten sollte ein Verbot das Beliefern der Markte mit
Vieh aus diesen Gebieten verunmoglichen.” Die
Abtei St. Gallen sowie Inner- und Ausserrhoden lies-
sen daraufhin die Einfihrung der Sanitdtsverordnung
auf ihrem Gebiet zu", und der benachbarten schwa-
bischen Regierung wurde angezeigt, dass ohne
Sanitatsschein kein Sttick Vieh mehr in das Land
hineingelassen werde *.

Wie schwer eine Viehseuche eine Gegend treffen
konnte, zeigt ein Fall aus dem Aargau: 1795 teilten
die Dorfschaften Villmergen, Riederwil, Magenwil
und Dottikon der Obrigkeit in einer Bittschrift mit,

10 ASHRII, S. 468.

11 Ebd., S. 1064.

12 ASHRIII, S. 1163.

13 Weitere Bezeichnungen sind «Gesundheitsschein» und
«Verkehrsschein».

14 QOberes Freiamt, Thurgau, Sargans, Rheintal.

15 EA8,S. 313

16 Ebd.

17 Ebd., S. 397.

18 Ebd.



Abb. 1: Ein Sanitatsschein aus dem Kanton Séntis,
Distrikt Flawil, Munizipalitdt Algetshausen, ausgestelit
vom Agenten am 31. August 1801 auf einen Franz Jakob
Hug fiir einen vierjahrigen Stier.
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dass die Lungensucht bei ihnen mehrere Monate lang
grassiert habe und so «zahlreiche Haushaltungen
nicht nur in ihrer Oekonomie zurlickgebracht, son-
dern in ganzlichen Mangel oder véllige Armuth ver-
setzt worden seien»'. Der Schaden wurde mit 14000
Minzgulden beziffert; der Verlust, den die Gemein-
den durch Ernteausfdlle und zusatzliche Ausgaben
erlitten hatten, war ebenso gross, wenn nicht noch
grosser.

Dem Landvogt erteilte die Tagsatzung Anwei-
sung, die verschont gebliebenen Gemeinden seiner
Vogtei zu Spenden aufzufordern; den regierenden
Orten wurde angetragen, den Geschddigten 500
Minzgulden zukommen zu lassen. Zudem unter-
stltzten auch die Stifte und Klgster die Geschadigten
durch direkte finanzielle Hilfe oder mittels Nachlass
von Zinsen.*

Im Zug der helvetischen Neuordnung wurde die
Sanitatsordnung von 1780 aufgehoben. Der helveti-
sche Grosse Rat befasste sich am 5. September 1798
mit einer Bittschrift der Gemeinden Bozen und Effin-
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gen aus dem aargauischen Distrikt Brugg, wo im
Herbst und Winter 1797/98 eine Viehseuche ge-
wutet hatte. Um deren Ausbreitung zu verhindern,
hatte man sowohl krankes als auch gesundes Vieh
geschlachtet. Der entsprechende Schaden wurde auf
gut 5700 Gulden beziffert. Nun wurde der Rat in
Aarau um finanzielle Entschadigung ersucht, da in
solchen Fdllen die alte Regierung in Bern den Vieh-
schaden jeweils ersetzt hatte. Der Antrag wurde im
Plenum diskutiert; es herrschte die Meinung vor, dass
die Leute richtig reagiert und deshalb ein Recht auf
Entschadigung hatten, «weil [...] das, was bei einer
Viehseuche zu deren Hemmung gethan wird, zur
Sicherheit fur die benachbarten Blrger geschieht,
also der durch diese Massregel Geschadigte volles
Recht auf Erstattung des dadurch erlittenen Schadens
hat»?'. Man war sich einig, dass in dieser Sache Kon-

19 Ebd., S. 498.
20 Ebd.
21 ASHRII, S. 1204-1205.
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tinuitat angesagt war, weil einerseits «die Republik
mit dem Staatsvermogen der alten Cantone auch ihre
Schulden und Verpflichtungen»? Gbernommen hat-
te, und anderseits die Massnahmen der Berner Re-
gierung zur Sicherung der Viehzucht ohne Zweifel
zweckmassig gewesen waren: Denn «so nachléssig
im vormaligen Canton Bern die medicinische Polizei
fir Menschen war, so vortrefflich war sie fur das Vieh;
daher kénnen wir nichts Besseres tun als dieselben
beibehalten und die Bittschrift an den Minister des In-
nern weisen»?,

Der Ruckgriff auf altbewdhrte Strukturen fand
aber auch deshalb statt, weil die Ausarbeitung ande-
rer Gesetze Vorrang besass: «Mit der Polizei der Vieh-
zucht kénne man sich noch nicht beschaftigen und
durfe sich ruhig auf die alten Verordnungen verlas-
sen.»? Trotzdem war die brisante Thematik der Vieh-
seuchenpolizei im Grossen Rat auf offene Ohren
gestossen; immerhin, so wurde bemerkt, stelle die
Viehzucht einen der vornehmsten Nahrungszweige
Helvetiens dar.® Es wurde deshalb eine Viehdrznei-
polizei-Kommission gebildet, die sich der Ausarbei-
tung von Gesetzen zur Viehseuchenpolizei annahm.
Am 19. Oktober 1798 wurde die Viehseuchenpolizei
der Medizinalpolizei unterstellt.

Lungensucht in Frauenfeld und
Ermatingen

Im September 1798 ernannte die thurgauische Ver-
waltungskammer eine Sanitatskommission. Diese
forderte «dem erhaltenen Auftrag zufolge alle Arzte
und Wundarzte sowie Vieharzte auf, bey sich zeigen-
den epidemischen und ansteckenden Krankheiten
sey es unter Menschen oder Vieh, derselben schleu-
nigst die nothigen Berichte zu ertheilen, mit dem
Ersuchen an alle Hr. Statthalter des Kantons, solches
in den Distrikten bekannt zu machen und tber die-
selben Festhaltungen zu machen»?*. Am 21. Septem-
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ber 1798 trafen sich in Weinfelden die Mitglieder der
Sanitatskommission zur konstituierenden Sitzung
und teilten der Verwaltungskammer mit: «Wir zeigen
Euch hirmit an, dass wir uns, auf Euere Zustimmung
hin, organisirt haben, und in Thatigkeit getreten sind,
weswegen lhr nunmehr alle jene Gegenstande, so in
der Sanitats-Sach einschlagen, uns zuweisen
konnt».?” Auch alle Thurgauer Gemeinden wurden
davon in Kenntnis gesetzt, dass die Kommission ihre
Arbeit aufgenommen habe. Zum Prasidenten der
Kommission wurde Dr. Christoph Scherb von Bischofs-
zell bestimmt. Mitglieder waren drei Arzte, namlich
Dr. Ulrich Schar von Arbon, Dr. Anton Keller von
Frauenfeld und Dr. Baumann von Egelshofen sowie
zwei Vieharzte, Hans Konrad Kreis von Ermatingen
und Hans Georg Brullmann von Ennetaach. Supple-
anten waren Operator Hans Ulrich Hofer von Thun-
dorf und Operator Kern von Berlingen. Sie vertraten
die ordentlichen Mitglieder im Falle einer Abwesen-
heit. Als Sekretar wurde Dr. Sigmund Zwinger von
Bischofszell bestimmt; seinen Posten Ubernahm am
7. Dezember 1798 Dr. Andreas Sulzberger. Dr. Johann
Melchior Aepli von Gottlieben und Operator Johan-
nes Heinrich Keller von Weinfelden wurden zu Ehren-
mitgliedern ernannt und konnten zu Beratungen bei-
gezogen werden.*

Schon bald nach Aufnahme ihrer Tatigkeit ver-
nahm die Sanitatskommission, dass sich Spuren einer
Viehseuche in Frauenfeld gezeigt hatten. Die Verwal-
tungskammer hatte bereits eine Stallvisitation ange-
ordnet und wurde von der Sanitatskommission
ersucht, den Visitationsbericht ihrem Prasidenten zu

22 Ebd.

23 Ebd.

24 Ebd.

25 Ebd.

26 StATG 4'870°0, S. 2, zit. nach Bieger, S. 8.

27 StATG 1430, Sanitatskommission an Verwaltungskammer,
21. Sept. 1798.

28 Bieger, S. 94.



Ubermitteln, damit die Kommission ihres Amtes
walten konnte. Schon kurz nach dem Ende der kon-
stituierenden Sitzung der Sanitatskommission in Wein-
felden erhielt Anton Keller auf dem Heimweg nach
Frauenfeld den angeforderten Visitationsbericht:
«Nach einer halben Stund Wegs erhielte per Expres-
sum von der Verwaltungs-Kammer folgend jnnlie-
gender Brieff, den ich (weilen die Sanitats-Commis-
sion ganzlich auseinander ware) sogleich 6ffnete;
dessen Innhalt leitete mich dahin, die nemmliche Ver-
figungen wie jn Ermatingen zu treffen, und Ihnen
baldeste Nachricht von der Lage der Sache mitzu-
theilen.»* In Frauenfeld angekommen, verhangte er
den Bann Uber das Gebiet der politischen Gemeinde
Frauenfeld.

Konkret umfasste die Verhangung des Banns eine
ganze Reihe von einzelnen Massnahmen: «Sogleich
Liesse den Bahn Schliessen, alles Vieh so krank von
dem gesunden abséndern, den slit] vienia verbo]
[= dem Wort sei verziehen] Mist fortfihren und zum
theil vergraben, oder im Rebberge, wo kein Vieh
niemals hinkémbt zu flhren, zum getrank ordnete
ein besonders geschirr flr das Wasser abzuhohlen
und ein besonders fir denselben abzureichen, schaff-
te bey denen so mit dem Vieh zu thun, alle Wollene-
kleydung beyseite, liess die Stéll fleyssig ausretichern,
die Bahren wo derley Vieh gestanden, auswaschen,
und danne ausweisslen, und befahl 2. der Schlimms-
ten sogleich zu Schlachten, um sicher zu seyn, wie
die Beschaffenheit der Krankheit ware» .** Die Sektion
der beiden Tiere ergab, dass diese schon langere Zeit
behandelt worden waren, deren Leiden aber «ent-
weder von dem Artz nicht fur das was es ware ge-
kennt, oder aber um nicht Larm zu machen gar ver-
schwiegen wurde!»*'

Die Beseitigung der verseuchten Kadaver stiess
auf heftige Kritik, weil der Weg zum Frauenfelder
Wasen durch Kurzdorf flihrte, dessen Bewohner
naturlich eine Seucheneinschleppung in ihr Dorf be-
furchteten. Es ware aber auch nicht unproblematisch

gewesen, die verseuchten Kadaver auf dem Hof des
Eigentimers zu belassen oder einen anderen Weg
zum Wasen zu wahlen, weil so andere Viehbestande
gefahrdet worden waren.

Der beschriebene Fall war fur Keller Anlass
genug, die ihm unterstellten Vieharzte mit der Visita-
tion aller Stdlle in Frauenfeld und den umliegenden
Dorfern zu beauftragen. Sie mussten die Anzahl des
kranken Viehs ermitteln und sich ein Bild von der Aus-
breitung der Lungensucht machen. Die Stélle in Kurz-
und Langdorf wurden also visitiert, wobei die
Vieharzte in Kurzdorf 99 Tiere und in Langdorf 252
Stick Hornvieh begutachteten. In beiden Dorfern
fanden sie keine kranken Tiere, so dass Keller in
diesen Gemeinden den Stallbann aufheben und die
Bewirtschaftung der Felder im Bezirk Frauenfeld wie-
der erlauben konnte.

In der Stadtgemeinde Frauenfeld visitierten die
Vieharzte 93 Stuck Vieh. 75 waren gesund, bei elf
war man unsicher, zwei waren angesteckt und funf
krank®. Eines der kranken Tiere, das vor 12 Tagen in
einen Pferdestall abgesondert worden war, befand
sich aber entgegen allen Erwartungen bereits wieder
auf dem Weg zur Besserung und benétigte keine
Heilmittel mehr: Es «frisst mit appetit, rozt nicht mehr
und nimbt auch wieder an Fleisch zu»*. Auch andere
Tiere waren nach Ansicht von Keller nicht so schlecht
dran, und «dennoch wollen die Viehartze zu denen
ich (einen ausgenommen) schlechtes Zutrauen habe,
immer schlachten»*. Keller seinerseits baute auf Heil-

29 StATG 1'53'0, Dr. Keller an die Sanitatskommission,
24. Sept. 1798.

30 Ebd.

31 Ebd.

32 «Krank» hiess, dass ein Tier so stark von der Lungensucht
befallen war, dass erfahrungsgmass keine Hilfe mehr mog-
lich war.

33 StATG 1'53'0, Eingegangene Berichte der zu Untersuchung
des Viehs allhiessiger Stadtgemeinde und benachbarten
Dorfern bestimmten Vieharzte, 24. Sept. 1798.

34 Ebd.
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mittel und konstatierte, dass viele der angesteckten
Tiere positiv darauf reagierten. Den elf Tieren mit un-
sicherer Diagnose, die in den Stéllen neben kranken
Tieren gestanden hatten, verabreichten die Vieharzte
Prophylaktika; ein Tier musste trotz allem geschlach-
tet werden. Der entsprechende Sektionsbericht
brachte eine krankhafte Veranderung der Lunge
zutage: «Man fand bei Eréffnung der Brust 1. den
linken Lungenfligel gegen dem Ruckgradt zwischen
den 1 ten und 2 ten wahren Rippen angewachsen,
und 2. ware dieser Theil von ausserordentlicher Gros-
se, missfarbig und steckartig [= dinn]. 3. der Rechte
Lungenfligel in zwar natlrlicher grésse und farbe,
doch mit sehr viel Schleim angefillt. 4. das Herz
krankhafft und welk, die Leber gesund und die gallen
blasse klein, das Milz brandicht, den Manichfalt** in
statu naturali, die Excrementa mittelmassig flissig,
alle diese Umstédnde liessen begrindt auf eine Lun-
genseuche schliessen, die von der bossartigsten Art
ware, und desswegen wurde dieses Stiick mit Haut
und Haar in ein 8. Schuh tieffer grube verschahrt»®*.

In einem spateren Schreiben berichtete Dr. Keller
der Sanitatskommission, dass in der Nahe von Frau-
enfeld ein frisch angestecktes Stlick Vieh des Farbers
Vogler geschlachtet worden sei und dass sich bei der
Autopsie krankhafte Veranderungen der Lunge
gezeigt hatten: «Der linke Lungenfliigel war ganz
steckartig, marmoriert in der farb, und an die Rippen
angewachsen, der rechte war auch zum Theil verdor-
ben u. der Manichfalt war wie ein Stein mit Excre-
mennten ausgestorpft, welche ganz trocken waren,
so das selbe zu Pulver konten verriben werden, der
Speichelfluss war mit Blut vermenngt»?’.

Es passierte nun immer haufiger, dass Tiere in
einem ersten Visitationsbericht zu den Gesunden
gezahlt wurden, aber kurze Zeit spater trotzdem an
Lungensucht erkrankten. Aus diesem Grund ordnete
Keller eine nochmalige sorgfaltige Visitation der
Stalle an: «Allerdings fande ich néthig, durch B: Briil-
man?® od falls er sich nicht allein getraute, mit Zuzug
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eines anderen nebst unseren 2. Viehdrzten eine
nochmalige strenge untersuchung vorzunemmen,
das von Selben unheilbar erkennende s: v: Hornvieh
sogleich beyseits zu schaffen, damit fernerem Ubel
allmoglichst Granzen gesezt werden.»*

Es scheint, dass Sanitatsrat Keller seine Aufgabe
sehr ernst nahm. Er traf sich taglich mit seinen
Vieharzten zur Beratung; diese mussten ihm zu
diesen Besprechungen Berichte Uber den Gesund-
heitszustand des Hornviehs mitbringen. Doch wie
schon erwahnt: Viel Vertrauen scheint er nicht
gehabt zu haben in deren Fahigkeiten, weshalb er die
Sanitatskommission bat, ihm BUrger Freudweiler aus
Zurich zur Seite zu stellen. Er versprach sich von
diesem Aufschlisse Uber die Infektionswege der
Krankheit. Dem Prasidenten der Sanitatskommission
schlug Keller zudem vor, in 14 Tagen ein Treffen der
Sanitatskommission anzusetzen, um weiterflihrende
Massnahmen zu besprechen und Erfahrungen aus-
zutauschen. Die Sanitatskommission sollte die Allge-
meinheit Gber den Seuchenausbruch in Frauenfeld
und Ermatingen und Uber die getroffenen Verflgun-
gen ins Bild setzen. Regierungsstatthalter und Ver-
waltungskammer bat er, ihm bei der Durchfihrung
von Visitationen zur Seite zu stehen, «weilen sehr
viele sich dagegen opponierten, u: Schwierigkeiten
machten»®.

Eine Woche, bevor sich die Sanitatskommission in
Weinfelden konstituiert hatte, am Samstag, den 15.
September 1798, verfasste der Distriktsstatthalter

35 Mannigfalt = dritter Magen der Wiederkauer, wegen seiner
Gestalt auch Tausendfach, Blattermagen oder Psalter ge-
nannt.

36 StATG 1'53°0, Berichte (wie Anm. 33).

37 StATG 1'53'0, Dr. Keller an die Sanitatskommission, 6. Okt.
1798.

38 Vermutlich handelt es sich hier um den Sanitatsrat und Vieh-
arzt Hans Georg Briillmann aus Ennetaach.

39 StATG 1'53'0, Berichte (wie Anm. 33).

40 StATG 1'53'0, Dr. Keller an die Sanitatskommission,
24. Sept. 1798.



von Gottlieben, Johann Melchior Aepli, ein Schrei-
ben, in dem er dem Prasidenten der thurgauischen
Sanitdtskommission anzeigte, dass in Ermatingen un-
ter den Kihen die Lungensucht ausgebrochen sei.”!
Wahrend einer Stallvisitation war Vieharzt Konrad
Kreis auf erste Anzeichen der Lungensucht gestossen
und teilte Aepli seine Beobachtungen am 13. Sep-
tember 1798 mit. Aepli seinerseits liess keine Zeit ver-
streichen und beorderte noch gleichentags einen
weiteren Vieharzt namens Brillmann® nach Ermatin-
gen.

Kreis und Brillmann mussten nun gemeinsam
Krankheitssymptome ausfindig machen, maogliche
Heilmethoden vorschlagen und Infektionswege
abklaren. Die beiden unternahmen in Ermatingen
zunachst eine Generalvisitation, um sich einen
Uberblick zu verschaffen. Sie notierten dabei die
Anzahl der gesunden und kranken Kihe und be-
stimmten die unheilbar erkrankten Tiere zur Schlach-
tung. Am nachsten Tag wurde die Schlachtung von
vier Kiihen in Anwesenheit des Agenten von Erma-
tingen, Elias Giger, des Distriktsrichters und Chirur-
gen Daniel Kessler, einer Privatperson und des Proto-
kollfGhrers vollzogen. Kreis musste den Anwesenden
glaubhaft darlegen, dass die Kiihe tatsachlich so stark
von der Lungensucht befallen waren, dass nur noch
eine Notschlachtung in Frage kam. Getotet wurden je
eine Kuh von Schiffmann Konrad Ribi, von Konrad
Mani, von der Witwe des David Ribi im Heimgarten
sowie eine von Onoffrion Flllemann. Auch hier ergab
die Obduktion krankhafte Veranderungen der Lun-
gen.* Aepli erfuhr nun weiter, dass in Ermatingen
weitere sechs Tiere krank waren und verhangte des-
halb Gemeinde- und Stallbann.*

Vieharzt Briillmann traf am Freitagabend in Gott-
lieben ein und besprach sich mit Distriktsstatthalter
Aepli am Samstagmorgen, den 15. September 1798.
Er dusserte die Vermutung, dass die Lungensucht viel-
leicht aus Friedrichshafen® eingeschleppt worden sei,
dort habe sie namlich im letzten Jahr grassiert, und

Konrad Ribi, dessen Kuh am Vortag geschlachtet
worden war, habe damals eine Schiffsladung Heu von
Friedrichshafen nach Ermatingen gebracht. Aepli
merkte aber an, dass «dies nur noch eine Volkssage
ist und bedarf eine Untersuchung, die ich vornehmen
werde»“®,

Zwischen dem 13. September und dem 1. Okto-
ber 1798 wurden in Ermatingen elf Kiihe geschlach-
tet. Aepli wohnte personlich mehreren Sektionen bei,
so auch der letzten, am 1. Oktober. Dartber berich-
tete er der Sanitatskommission: «Es war ein altes
Stlck nach der aussage nur 4 Tage krank; hingegen
hatte es einen alten Husten, und Keichen. Beyde Lun-
genfligel waren fest verwachsen mit der Pleura [=
Brust-, Rippenfell] und mit den Rippenmuskeln selbst.
Beyde Flugel waren aufgetrieben, verhartet, u. bey
dem Durchschneiden erschien eine troken, feste spe-
kichte Substanz, ohne Blut, ohne Eyter. Im linken
Fligel war ein Eytersak, der mir alt schien, so wie die
Verwachsung. Das Herz war ganz welk, aber nicht
blutleer: Die Leber drisicht, u. die Gallenblase mit
Galle angefillt: alles ohne faulen Geruch, ohne
Spuhren von Gangraen [= Brand]».*

Aepli war sich sicher, dass bei den elf notge-
schlachteten Kiihen «umstrittig jede Heilart umsonst
gewesen ware»*. Zudem waren in Ermatingen
gemass einer Liste von Agent Elias Giger Ende Sep-
tember nur noch vier Ktihe krank; drei befanden sich

41 StATG 1’530, Distriktsstatthalter Aepli an die Sanitatskom-
mission, 15. Sept. 1798.

42 Vgl. Anm. 38. - Aepli schreibt, dass dieser «Brihimann» von
«Inneda» stamme, was «Ennetaach» bedeuten konnte.

43 StATG 1'53'0, Distriktsstatthalter Aepli an die Sanitdatskom-
mission, 15. Sept. 1798.

44  Ebd.

45 In der Quelle wird Friedrichshafen unter der alten Bezeich-
nung «Buckhorn» genannt.

46 StATG 1'53'0, Distriktsstatthalter Aepli an die Sanitatskom-
mission, 15. Sept. 1798.

47 Ebd., 9. Okt. 1798.

48 Ebd.
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auf dem Weg der Besserung und konnten schliesslich
kuriert werden. Dies stimmte Aepli zuversichtlich.

Wie sein Kollege Anton Keller in Frauenfeld war
auch Aepli wenig Uberzeugt von der Fachkompetenz
der Viehdoktoren in seinem Bezirk. Er forderte des-
halb von der Sanitdtskommission, sich fur eine Ver-
besserung der Vieharztausbildung einzusetzen und
zugleich wirksame Vorschriften im Kampf gegen die
Seuche zu erlassen: «Meine Bemerkungen Uber unsre
Vieharzte, ihre Kenntnisse von Krankheiten und Heil-
mitteln halte ich zurick, und ich bestehe richtig, auf
der dringenden Nothwendigkeit, gute Vieharzte zu
erziehen, und gute Vorschrifften zu ertheilen».* Fahi-
ge Leute sollten sich dieser Krankheit annehmen -
am besten gleich die Mitglieder der Sanitatskommis-
sion personlich. Aepli winschte, «falls sich davon
eines oder mehrere in meiner Nachbarschaft befin-
den sollte, solches einladen zu kénnen, etwann eine
Visitation in der infiszierten Gemeind vorzunehmen,
und lhnen, Blrger] Prasident: Rapport zu machen»®.
Dr. Baumann aus Egelshofen, Chirurg Daniel Kessler
von Ermatingen und Operator Kern von Berlingen
kamen far Aepli in Frage.

In der Zwischenzeit wartete er auf die erbetene
Unterstltzung, die er bei der Sanitatskommission an-
gefordert hatte, und merkte an, dass ihn seit einigen
Tagen keine Berichte mehr aus Ermatingen erreich-
ten: «Seit 8 Tagen ist mir nun nichts mehr berichtet
worden, und ich bin daher genéthiget, mich morgen
oder Ubermorgen in diese Gemeinde zu begeben,
und dem Gang der Sache nachzuforschen, wo ich
lhnen alsdann berichten werde.»*' Um seinen Be-
muahungen mehr Gewicht zu verleihen, begab sich
Aepli am 10. Oktober 1798 nach Ermatingen. Dabei
stellte er fest, dass die Vieharzte der Region, unter
anderem die Vieharzte Konrad Kreis aus Ermatingen
und Hans Konrad Brullmann aus Ennetaach, in-
zwischen eng zusammenarbeiteten, um der Lungen-
sucht Herr zu werden: «Alle sollen mit der Behand-
lungsart Ubereingekommen, und zufrieden seyn.
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Auch haben sie bey allen abgeschlachteten Stiicken
den gleichen Fehler in den Lungen gefunden.» Sie
kamen zum Schluss, dass in Ermatingen nur diejeni-
gen Kuhe von Lungensucht befallen waren, die im
Sommer zuvor auf die Weide getrieben worden
waren. Von den im Stall gehaltenen Tieren zeigte
keines irgendwelche Anzeichen der Krankheit, und
den Viehérzten war Uberdies aufgefallen, dass noch
kein Stier krank geworden war. Als Faktoren, die die
Krankheit begunstigten, kamen die Sommerhitze,
der Wassermangel und der schlechte Weidgang hin-
zu, zumal «die Beschaffenheit der kranken Lungen,
die man bey allen geschlachteten gefunden hat *»,
diese Analyse bestatigte. «Die Krankheit ware also
eine epidemische, trokene Lungensucht der Kiihen,
die noch nicht contagios [= ansteckend] worden
ist.»*

Weil Stiere anscheinend gegen die Lungensucht
immun waren, erlaubten die Vieharzte und Gemein-
debehorden den Viehbesitzern, diese bei der Feld-
arbeit einzusetzen, obwohl Aepli in seiner Proklama-
tion vom 14. September Uber alles Hornvieh den
Bann verhangt hatte. Die Sanitatskommission musste
deshalb diesbezlglich ein klarendes Wort sprechen.
Aepli fragte: «Also erwarten Sie, dass die Stiere nicht
dorfen auf den Gutern der Ermatingern kleine
Geschaffte bey der Einsammlung des Herbstes
verrichten, und dass sie wie die Kiihen sollen behan-
delt werden?»* Jedenfalls wollte er die vermutete
Immunitat der Stiere nochmals unterstreichen und
begab sich am Freitag, den 12. Oktober nach Erma-
tingen. Er erfuhr, dass einige Male ein paar Stiere aus
gesunden Stéllen und mit Maulkérben versehen fiir

49  Ebd.
50 Ebd.
51 Ebd.
52 Ebd., 11. Okt. 1798.
53 Ebd.
54 Ebd.
55 Ebd.



Abb. 2: Kopf und einleitende Satze des Rund-
schreibens der Sanititskommission an die Gemeinden
Frauenfeld und Ermatingen vom 15. Oktober 1798.
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den Ackerbau und das Aufsammeln von Laub
benutzt worden waren. Er war sicher, dass die Lun-
gensucht so nicht weiter verbreitet worden war;
Uberhaupt scheint er kaum mehr Bedenken gehabt
zu haben, die Stiere vom Bann auszunehmen: «Ich
habe noch keine Spur von der ansteckenden, conta-
giosen Natur dieser Krankheit entdecken koénnen,
auch noch keine Spur, dass ein Stier neben kranken
Kihen angesteckt worden ware.»* Trotzdem liess
Aepli zur Beruhigung des Regierungsstatthalters und
im Auftrag der Sanitatskommission am 14. Oktober
den Stallbann erneut auch tiber die Stiere verhdngen.
Diese Massnahmen wurden von der Sanitdtskommis-
sion am 15. Oktober 1798 bestatigt.

Die entsprechende Proklamation®’ ist in vier Teile
gegliedert:

| In Absicht auf das gesunde und kranke Vieh.

1. Reinigkeit der Stalle: Zu dem Ende hin, soll der
Abgang taglich 2-3 mal fleissig weggenohmen,
an einen von dem Stall wo maoglich entfernten
Ort gebracht und der Stall selbst taglich 2mal
durchliftet werden: die haufig in der Nahe gele-

genen Misthauffen sind mithin wegen den daher
entstehenden Ublen Dinsten und Unsauberlich-
keiten wegzubringen, und keine Schweine in den
Viehstadllen zu dulden.

Dass Vieh soll taglich gewaschen, und mit Stroh-
Mischen abgepuzt werden.

Ist es nothwendig, dasselbe taglich 3mal mit fri-
schem und sauberem Wasser im Stall zu tranken.
Das Futter, das man dem Vieh giebt, muss rein,
nicht dumpfig, noch stinkend seyn, und unter das
Kurzfutter Salz gemischt werden.

Missen die Krippen immer rein gehalten, und
ofters sauber und mit Lauge gewaschen werden.
Hat man beobachtet, dass der Pferdemist vor der
Anstekung der Viehseuche bewahre, weshalb es
rathsam ist, wer Gelegenheit hat, die Pferde und
das Hornvieh von Zeit zu Zeit die Stélle wechseln
zu lassen.

56
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Ebd., 13. Okt. 1798.
StATG 1'53'0, Sanitatskommission an die Gemeinden
Frauenfeld und Ermatingen, 15. Okt. 1798
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10.

11.

In Absicht auf das verdachtige Vieh.

Da wir uns vollkommen Uberzeugt haben, dass
diese Seuche eine ihrer ersten Ursachen in dem
besuchten Waidgang habe, so mussen wir in
dieser Ueberzeugung erkldren, dass alles Vieh, als
verdachtig zu halten sey, das auf die Waidgange
der bemeldten 2. Gemeinden gelassen worden,
mithin demselben folgende Vorbauungs-Mittel
gegeben werden mussen.

Neben den schon bemerkten Verwahrungs-Mit-
teln ist es nothwendig, dem verdéchtigen Vieh
zur Ader zu lassen, und nach demselben ein
Laxier-Mittel [= Abfuhrmittel] und einige Tage
Geblutverdinnernde Mittel zu geben. Zum
Laxier-Mittel nihm ein halb Pfund Glaubersalz,
und I16se es in 1. Maass Gerstenwasser auf; hier-
von giebt man den halben Theil an einem, und
das Ubrige am folgenden Morgen. Zum Geblut
verdinnerndem Getrank dient am besten
3. Maass Gerstenwasser mit 4. Loth Salpeter und
2. Loth Salmiak in 1-2. Tagen zu verbrauchen.

In Absicht auf das kranke Vieh.

Sobald ein Stuck Vieh anfangt zu krankeln oder
von den visitierenden Viehdrzten als angestekt
erkannt worden, so solle er sogleich von dem
anderen abgesdndert, und in einen besondern
wol verwahrten, und so viel méglich entfernten
Stall gebracht werden.

Das kranke Stiick wird sogleich demjenigen Vieh-
arzt zur Behandlung Ubergeben, der von der
Sanitats-Commission eigends darzu beordert
worden, nemlich: in der Gemeind Frauenfeld
dem Birger Vieharzt Schupple von Rosenhub,
und in der Gemeind Ermatingen, dem Burger
Vieharzt Kreis da.

So wie von der Seite der Sanitats-Commission
den ernannten 2. Vieharzten aus scharfste anbe-
fohlen worden, in keine andere unangestekte
Stalle zu gehen, so erwartet dieselbe auch ander-
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seits, dass kein Burger, der krankes Vieh hat, ge-
sunde Stalle besuche.

12. Wenn krankes unheilbares Vieh geschlachtet
werden muss, oder bereits verrekt ist, so soll
selbiges in Beyseyn des verordneten Vieharztes
an einem sicheren, troknen, von Hausern und
Stdllen genugsam entferntem Ort mit Haut und
Haar verlochet, in eine tiefe Grube geworfen,
und mit hinlanglichem Kalch Uberschittet
werden; so wie in gedachten Gemeinden kein
Vieh geschlachtet, und ausgewogen werden soll,
es sey dann vorher von dem Agent und Vieharzt
visitiert worden.

IV. In Absicht auf das wiedergenesene Vieh.

13. Da eine lange unbestreitbare Erfahrung gelehrt
hat, dass das wiedergenesene Vieh Uber kurz
oder lang von der gleichen Krankheit befallen
werde, und dieselbe auf solche Art neuerdingen
ausbreche, so verordnen wir, dass das wieder-
genesene Vieh alsobald an die Mastung gestellt
[gemastet], und beforderlich an die Axe gegeben
werde.

Wer diese «wohlgemeinte Anleitung» nicht be-
folgen wollte, dem wurde mit Strafe gedroht.

Endlich, am 26. Oktober 1798, erhielt Distrikts-
statthalter Aepli die Unterstiitzung, die er schon
einen Monat zuvor von der Sanitdtskommission
verlangt hatte. Zusammen mit Sanitatsrat Baumann
traf er sich in Ermatingen mit Vieharzt Ochsner von
Luckhausen und dem Vieharzt von Langdorf. Vieh-
arzt Ochsner, legitimiert durch ein Empfehlungs-
schreiben der Zircher Sanitatskommission, wurde
aufgefordert, die Stalle in Ermatingen zu visitieren
und dazu ein Gutachten zu erstellen; von den 85
Kihen, die in Ermatingen im kritischen Zeitraum auf
die Weide getrieben worden waren, waren 37 an der
Lungensucht erkrankt. 20 davon starben oder muss-
ten abgetan werden, finf waren noch krank, 13



konnten geheilt werden, stellte Ochsner fest. Um
eine Ausbreitung der Lungensucht zu verhindern,
hatten die Gemeindebehorden folgende Vorschriften
erlassen:

1. Unter keinem Vorwand darf das Hornvieh aus
dem Stall gelassen werden.

2. Aller Handel und Verkehr mit Hornvieh ist ganz-
lich untersagt.

3. Kein Geschirr, aus dem krankes Vieh getrunken
hat, darf zum Brunnen gebracht werden.

4. Bricht in einem Stall die Seuche aus, so muss das
kranke vom gesunden Vieh getrennt werden.

5. Dem Menschen ist der Verbrauch der Milch von
kranken Kiihen untersagt.

6. Der Mist des kranken Viehs soll weder in der
Ndhe des Hauses als Dingemittel verwendet
noch an die Strassen gelegt werden. Er ist ohne
Verzug in die Reben zu tragen oder mit den Pfer-
den abzutransportieren.

7. Die Stalle, in denen sich krankes Vieh aufhalt,
mussen all taglich mit Wachholder oder Essig aus-
gerauchert werden. Befinden sich in einem Stall
nur gesunde Tiere, so ist die verordnete Ausrau-
cherung jeden dritten Tag vorzunehmen.

8. Jeder Viehbesitzer muss, sobald er an seinem
Hornvieh Krankheitssymptome wie mangelhafte
Fresslust oder Verlieren der Milch feststellt, ohne
Verzug den Vieharzt konsultieren.

Der Bericht von Ochsner, in dem sich diese Liste
von Massregeln fand*, erreichte Aepli am 27. Okto-
ber 1798. Aepli leitete ihn mit einem Begleitschreiben
an die Sanitatskommission weiter und versicherte,
«dass es an meiner Aufsicht in Ermatingen nicht
mangelt, und ich bereit bin, zu allem die Hand zu bie-
ten, was Pflicht und Vaterlandsliebe erfordere»®. Vor
allem sei es notig, nicht nur Vorschriften zu erlassen,
sondern diese auch durchzusetzen. Zudem sei der In-
formationsfluss zu optimieren: «Nur winschte ich,

den alten Schlendrian zu tilgen und alle Weitlaufig-
keiten zu vermeiden.»* Diesbezlglich wollte Aepli
sogar personlich auf hochster Ebene vorstellig
werden: «Hieriiber werde ich mit dem Minister selbst
in Correspondenz tretten, und trachten, Uber diesen
Artikel einige Vorschlage zu machen.»®'

Immerhin konnte Aepli Anfang November der
Sanitatskommission Gber den Gesundheitszustand
des Viehs in Ermatingen berichten: «Man kann noch
nicht sagen, dass das Ubel vorbey seye aber doch,
dass es nicht weiters um sich greiffe.»®

Wie bereits erwahnt, hatte der helvetische Gros-
se Rat die alte Sanitatsverordnung von 1780 aufge-
hoben und am 5. September 1798 eine Kommission
zur Ausarbeitung viehseuchenpolizeilicher Gesetze
eingesetzt. Rechtliche Grundlagen fur Viehhandel
und -transport gab es deshalb keine; ein Umstand,
der die thurgauische Sanitatskommission bewog,
selbst die Initiative zu ergreifen: «In Erwagung, dass
bey dem bisherigen Mangel an Gesetzen, wegen
Einfihrung des fremden Viehs und besonders bey der
in den Gemeinden des Cantons herrschenden, und in
benachbarten Gegenden der Republik noch nicht
getilgte Viehseuche, dusserst nothwendig und drin-
gend seyn, hiertiber, bis zur endlichen Einfuhrung
allgemeiner Gesetze in Absicht auf die Vieh-Polizey,
besondere Anordnungen zu treffen und dem un-
bedingten Viehhandel, als dem allgemeinen Wohl-
stand nachtheilig, die gehérigen Schranken zu set-
zen . »®

58 StATG 1'53'0, Visitationsbericht Uber die Kuhherde in
Ermatingen, 26. Okt. 1798.

59 StATG 1’53’0, Distriktsstatthalter Aepli an die Sanitdtskom-
mission, 27. Okt. 1798.

60 Ebd.

61 Ebd.

62 Ebd., 1. Nov. 1798.

63 StATG 1'53°0, Die Sanitatskommission des Kanton Thurgau,
2. Nov. 1798.
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Um die Ein- oder Durchfuhr von krankem Vieh zu
verhindern, fuhrte die thurgauische Sanitatskommis-
sion den Gesundheitsschein wieder ein und liess dies
mit einem Rundschreiben vom 2. November 1798 be-
kannt machen. Die Distriktsstatthalter wurden ver-
pflichtet, die Einhaltung der neuen Bestimmungen zu
Uberwachen, die Agenten bzw. die Munizipalitaten
hatten den Gesundheitszustand des Viehs zu beob-
achten und waren flr die Registrierung der Gesund-
heitsscheine verantwortlich. Brachte jemand neu
erstandenes Vieh in die Gemeinde, musste er dem
Agenten den Gesundheitsschein vorweisen; dieser
fuhrte dartiber ein Verzeichnis mit den Namen der
Viehhalter und den Ankaufstagen. Ins Verzeichnis
aufgenommen wurden nur Scheine, die durch eine
zustandige Instanz legitimiert waren. Stammte an-
gekauftes Vieh aus dem Kanton Thurgau, so musste
der Gesundheitsschein die Unterschrift des Agenten
der Herkunftsgemeinde tragen, zudem einen Ver-
merk dartber, wie lange das Vieh dort gehalten
worden war. Andere Scheine, insbesondere Markt-
sanitatsscheine®, waren unglltig.

Wenn ein Stiick Vieh ohne guiltige Papiere in eine
Gemeinde geflihrt wurde, musste der Agent dafir
sorgen, dass es sechs Wochen lang in einem leeren
Stall abgesondert wurde. Zudem musste der fehlbare
Kaufer dem Distriktsstatthalter gemeldet werden,
damit ihn dieser zur Rechenschaft ziehen konnte.
Wahrend der sechswochigen Quarantanezeit durfte
kein Gesundheitsschein ausgestellt werden; eine
Schlachtung dagegen war erlaubt. Nicht nur in den
Dorfern, sondern insbesondere an den Landungs-
und Uberfahrtsstellen an Bodensee und Rhein,
wurden «rechtschaffene» Manner eingesetzt, die die
Urkunden sorgfaltig prifen und verdachtige Tiere
abweisen sollten. Gleiche Massnahmen wurden auf
den Viehmarkten getroffen.
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Die Zusammenarbeit
mit den Nachbarkantonen

Schon wenige Tage nach Ausbruch der Lungensucht,
am 25. September 1798, setzte die thurgauische
Sanitatskommission den Nachbarkanton Santis Uber
die Ereignisse in Kenntnis. Tags darauf traf ein
Schreiben der Zircher Sanitatskommission ein, die
gerlchteweise vom Ausbruch der Lungensucht in
Frauenfeld gehort und bereits die Einstellung des
Viehhandels mit dem Kanton Thurgau veranlasst
hatte: «Wir finden uns verpflichtet, Ihnen von dieser
Anstalt nachbarliche Kenntnis zu geben»®, hiess es in
dem Schreiben. Die Sanitatskommission des Kantons
Thurgau wurde aufgefordert, genaueren Bericht tber
die betroffenen Orte und das Ausmass der Krankheit
zu geben, damit die Zircher ihre «Sicherheitsmass-
regeln wieder einschranken» konnten.®

Das Antwortschreiben der thurgauischen Sa-
nitatskommission datiert vom 30. September. Darin
heisst es, dass die Lungensucht nur in den zwei
Gemeinden Ermatingen und Frauenfeld grassiere
und dass eine Ausbreitung der Seuche durch sorg-
faltige Vorkehrungen verhindert worden sei. Das
beruhigte die Zurcher: «Auf diese Anzeige haben wir
unverziglich alle unsere Grenzstellen gegen den
Canton Thurgau, die Beschaffenheit der Sache
berichtet, u: den angelegten allgemeinen Bann, auf
die beiden benannten Gemeinden beschrankt.»®’

Weniger schnell reagierten die Behorden des
Kanton Santis. Erstam 13. Oktober baten sie die thur-

64 Marktsanitatsscheine waren Scheine, die direkt auf dem
Markt erhaltlich waren. Sie trugen nur den Namen des
Marktortes; Angaben Uber den Herkunftsort des Tieres fehl-
ten darauf. Entsprechend konnte die Seuchenfreiheit des
Viehs vom Kaufer nicht Gberpriift werden.

65 StATG 1'53'0, Sanitatskommission Zirich, an die Sanitats-
kommission Thurgau, 26. Sept. 1798.

66 Ebd.

67 Ebd., 3. Okt. 1798.



gauische Sanitatskommission, tber das Ausmass der
Krankheit und die getroffenen Sicherheitsvorkehrun-
gen Bericht zu erstatten.®® Zwei Tage spater bestatig-
ten die Thurgauer Behoérden den Ausbruch der
Lungensucht in Ermatingen und Frauenfeld, versi-
cherten aber, dass keine Ausbreitungsgefahr auf
benachbarte Gebiete bestehe.

Den Quellen nach zu schliessen, gelang es im
Lauf des Winters, die Lungensucht zu besiegen. Am
23. Mdrz 1799 meldete die Sanitatskommission des
Kanton Zirich den Thurgauer Behérden, dass sie aus
den am Distrikt Frauenfeld angrenzenden Gebieten
Berichte Uber ein Nachlassen der Lungensucht er-
halten habe. «Diese Nachricht ist uns ganz gewiss
sehr erwiinscht, da wir seit der Absendung des Vieh-
arztes Ochsner von Luckhausen, von lhnen nichts
mehr Uber den Gegenstand vernommen haben.»*
Nun wollte man sich tber den Gesundheitszustand
des Viehs informieren lassen und fragen, ob die
Viehhandelssperre noch aufrecht erhalten werde.
Die thurgauische Sanitatskommission berichtete am
10. April, dass sowohl in Ermatingen als auch in
Frauenfeld die Lungensucht aufgehort habe und der
Bann aufgehoben sei.

Schluss

Der Kampf gegen die Lungensucht in den Distrikten
Frauenfeld und Gottlieben dauerte Gber ein halbes
Jahr. Dass er letztlich erfolgreich gefiihrt werden
konnte, hangt meines Erachtens wesentlich damit
zusammen, dass die neu gebildeten helvetischen
Sanitatsbehorden auf «vorhelvetische» Erfahrungen
zurlickgreifen konnten.

Der Kanton Thurgau musste den Kampf unter
schlechten Voraussetzungen fihren, denn die am
21. September 1798 geschaffene Sanitatskommis-
sion arbeitete zunachst ohne rechtliche Grundlagen.
Schliesslich wurden - entgegen dem zentralistischen

helvetischen Staatsverstandnis — kantonale Regelun-
gen geschaffen, um der Seuche Herr zu werden. Dass
in den Quellen keinerlei Klagen Uber das Fehlen
gesetzlicher Bestimmungen auf nationaler Ebene zu
finden sind, ist sicher ein Hinweis darauf, dass die
Losung eines regionalen Problems mittels nationaler
Gesetze den zustandigen Stellen im Kanton zumin-
dest nicht nahe lag. Insofern haben wohl die Geset-
zeslicken den Kampf gegen die Lungensucht auf
Kantons-, Bezirks- und Gemeindeebene im Kanton
Thurgau wenig behindert.

In Ermatingen war es der Vieharzt, der auf erste
Anzeichen der Lungensucht stiess. Er meldete dies
dem Distriktsstatthalter, und in der Gemeinde
wurden erste Massnahmen getroffen. Von Frauen-
feld fehlen leider genauere Angaben Gber den Ablauf
der Berichterstattung. Vermutlich wurde die Seuche
zundchst der Verwaltungskammer angezeigt, die
daraufhin eine Visitation veranlasste und dann die
Sanitatskommission informierte.

Die thurgauische Sanitatskommission ihrerseits
spielte eine sehr aktive Rolle im Kampf gegen die
Lungensucht. Sie erliess Weisungen, setzte Vieharzte
ein und schickte ihre Mitglieder in die betroffenen
Gemeinden. Sie nahm also eine eigentliche Schlussel-
position ein, obwohl die institutionellen Grundlagen
dafur eigentlich fehlten. Die Einschatzung von An-
dreas Staehelin™ ist meiner Ansicht zu sehr auf den
rein institutionellen Status der Sanitatskommission
ausgerichtet. Denn auch ohne Medizinalgesetz
vermochte die Sanitatskommission im Thurgau eine
gewichtige Rolle zu spielen; meines Erachtens beson-
ders dadurch, dass viele ihrer Mitglieder zu den
fihrenden Medizinern des Kantons gehorten.

68 StATG 1'53'0, Sanitatskommission Santis an die Sanitats-
kommission Thurgau, 13. Okt. 1798.

69 StATG 1'53'0, Sanitatskommission Zurich an die Sanitats-
kommission Thurgau, 23. Méarz 1799.

70 Staehelin, Helvetik, S. 835.
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Zwischen der Vorgehensweise von Keller in Frau-
enfeld bzw. von Aepli in Gottlieben gibt es gewich-
tige Unterschiede: Keller kontaktierte alle behord-
lichen Organe, so die Verwaltungskammer, den
Regierungsstatthalter und den Minister des Innern. Er
stellte Uberlegungen an, wie die Sanitatskommission
den Ausbruch der Lungensucht publik machen sollte,
und koordinierte deren Bekampfung in der Gemein-
de, indem er sich mit den behandelnden Vieharzten
traf und von der Sanitdtskommission die Aufbietung
eines weiteren geeigneten Vieharztes forderte.

Distriktsstatthalter Aepli hingegen organisierte
die Bekampfung der Lungensucht im Kleinen und
zog auch selbststandig einen Vieharzt bei. Erst bei
konkreten Problemen ersuchte er die Sanitatskom-
mission um Unterstltzung, so z.B. in der Frage, ob
die Stiere vom Bann ausgenommen werden sollten
oder nicht.

Bei der Koordination der Massnahmen in den
beiden betroffenen Bezirken spielten die Vieharzte
Kreis und Brullmann eine Schlisselrolle. Als Mitglie-
der der Sanitatskommission wohnten sie natdrlich
deren Sitzungen bei und konnten so immer auf den
neusten Diskussionsstand zuriickgreifen. Zudem war
Kreis mit Aufsichtsaufgaben befasst und nahm an
Schlachtungen und Kadaverbeseitigungen teil.

Wie ansteckend die Lungensucht war, blieb um-
stritten. Die Sanitatskommission und teilweise auch
Vieharzt Ochsner vertraten die Meinung, sie sei an-
steckend. Aepli und die weiteren Vieharzte dagegen
waren Uberzeugt, sie sei es nicht. Jedenfalls stellte
man fest, dass nur Tiere, die im Sommer 1798 auf die
Weide getrieben worden waren, an Lungensucht
erkrankten.

Ebenfalls unterschiedliche Meinungen gab es in
Bezug auf die Heilbarkeit der Krankheit. Die Sanitats-
kommission verlangte, dass auch kuriertes Vieh
geschlachtet werde, da haufig Ruckfalle erfolgten.
Diese Praxis wurde auch im Kanton Zirich vertreten.
Dr. Keller dagegen meinte, dass das Vieh zu schnell
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geschlachtet werde und besser Uber langere Zeit
mediziniert werden sollte. Auch Distriktsstatthalter
Aepli verwies auf die erfolgreiche Heilung von kran-
kem Vieh, und die Zahlen von Vieharzt Ochsner
zeigen auf, dass durchaus nicht alle erkrankten Tiere
an der Lungensucht starben.

Die Kommunikation zwischen den verschiedenen
Behorden des Kantons war langwierig und teilweise
ungentgend. Distriktsstatthalter Aepli kritisierte
denn auch den «alten Schlendrian» und setzte sich
beim Minister des Innern fr eine straffere Organisa-
tion der Kommunikationswege ein. Aepli war durch
seine  Doppelfunktion zu solchen Vorschlagen
pradestiniert: Er war gleichzeitig Distriktsstatthalter
und Ehrenmitglied der Sanitatskommission. Aller-
dings ist nicht recht klar, wie ernst er in letzterer Funk-
tion genommen wurde; immerhin beklagte er sich
wiederholt, Uber den Stand der Dinge nicht infor-
miert worden zu sein.

Was die Zusammenarbeit mit anderen Kantonen
betrifft, wurde immer wieder die Wichtigkeit des
Austausches von Informationen unterstrichen und
die gegenseitige Unterstitzung zum Wohle des
Vaterlandes beschworen. Konkret klappte die Zusam-
menarbeit mehr oder weniger gut, wie sich anhand
der Beispiele Zurich und Santis zeigen lasst.

Aus heutiger Sicht ist zu vermuten, dass die
Krankheit, die 1798 in Frauenfeld und Ermatingen
das Vieh heimsuchte, nicht die Lungensucht, sondern
eine Wurmkrankheit” war. Alle Massnahmen wur-
den aber in der Absicht getroffen, eine hochan-
steckende Krankheit zu bekampfen: Die Verhangung
des Bannes, die Schliessung der Grenzen sowie die
Kontrolle des Viehs mittels Sanitdtsscheinen sollten
Ansteckung und Ausbreitung einer seuchenartigen
Krankheit verhindern. Die Bevolkerung empfand die
Krankheit als epidemisch, weil sie plotzlich auftrat

71 Ichvermute auf Grund der Sektionsberichte, dass es sich da-
bei um die Lungenwurmkrankheit handelte.



und viele Tiere in einem Stall befiel. Niemand konnte
wissen, dass die Tiere wohl bereits im Sommer und
Herbst auf der Weide Wurmlarven aufgenommen
hatten und deshalb eigentlich alle Massnahmen
vergeblich waren. Auch dass nur Kiihe erkrankten
und keine Stiere, lasst sich erkldren, wenn man davon
ausgeht, dass eine Wurmkrankheit grassierte: Stiere
fanden nur als Zugtiere Verwendung und kamen
daher mit den Larven auf den Weiden gar nicht in
Kontakt. Ein letzter Hinweis darauf, dass es sich bei
der «Lungensucht» in Frauenfeld und Ermatingen
wohl um eine Wurmkrankheit handelte, ist darin zu
sehen, dass schon im Herbst 1800, also nach der
nachsten Weidezeit, ein neue Rindviehseuche ein-
setzte.

Quellen
StATG 1'43'0, Verwaltungskammer, Zuschriften, 1798.
StATG 1'53'0, Sanitdtskommission, Akten 1798-1803.

Abbildungen

Abb. 1: StATG 1'53'0, Sanitdtskommission, Zuschriften, 31. Aug.
1801. Foto: Huber & Co. AG.

Abb. 2: StATG 1'53'0, Sanitatskommission, 15. Okt. 1798. Foto:
Huber & Co. AG.

213






	"...und befahl 2. der Schlimmsten sogleich zu Schlachten..." : der Kampf der Sanitätskommission gegen die Lungensucht 1798-1799

